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Thüringer Jagdgesetz-Entwurf fordert Rückbau von Reviereinrichtungen 

"ScharngrenzeUfür 
Leitern und Kanzeln 
Zur Änderung des Thüringer jagdgesetzes (ThjG), des Gesetzes zur Er
haltung, zum Schutz und zur Bewirtschaftung des Waldes sowie zur 
Förderung der Forstwirtschaft (ThürWaldG) liegt mittlerweile der 
Entwurf zu eineIn Artikelgesetz vor. Die Umsetzung von Revierein
richtungen könnte Nachbarschaftsstreitigkeiten unterbinden. Aber 
auch die seit zwei jahren zugesagte Fütterungsverordnung wird nun
mehr wohl auf den Weg gebracht. 

D ie Debatte um anste
hende jagdrechtliche 
Regelungen beKhäftig

te schon zwei Landesjägertage 
in Thüringen, und es bleibt 
nicht mehr viel Zeit, um das 
von Ministerpräsident ßern
hard Vogel eigentlich schon bis 
zur parlamentarischen Som
merpause 1998 zugesagte Ge
setz noch in diesem Jahr durch 
den Landtag zu bringen. Davon 
abhängig ist auch die Verab
schiedung einer "Thüringer 
Verordnung über die Fütterung 
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und Kirrung von Wild (Thür
WFüVO)", die den Behörden 
ein wirksames Instrument ge
gen Fütterungsmißbrauch für 
Jagdzwecke in die Hand geben 
soll. Die vorliegenden Papiere 
sind nicht frei von Problemen 
und manche Regelung enthält 
ordentlich Zündstoff. Auch die 
Stellungnahmen der Natur
schutzverbände gehen in ihren 
Auffassungen erheblich ausein
ander. 

Hier einige markante Punkte 
des Entwurfes: 

• Landesjagdbezirke sollen ins
besondere revierlosen Jägern die 
Jagd ermöglichen. Damit scheint 
das Thema "Verpachtung von 
Staatsjagdrevieren" vom Tisch 
zu sein. 
• Aufgeringe Hirschedarfkünf
tig die Nacht jagd nicht mehr 
ausgeübt werden; möglich ist 
das weiterhin auf weibliches 
Rot-, Dam- und Muffelwild. 
• Die Obere und alle Unteren 
Jagdbehörden sollen in ihrer 
Kompetenz wesentlich gestärkt 
werden. 

• Der Mindestaqstand von 
jagdlichen Einrichtungen (An
sitzleitern, Kanzeln, Schirme, 
Kirrungen und Salzlecken) zur 
Jagdbezirksgrenze wird künftig 
50 Meter betragen. Es wird dazu 
keinen Bestandesschutz geben. 
Werden die Einrichtungen 
nicht innerhalb von sechs Mo
naten umgestellt, droht Buß
geld. 
• Der Paragraph 56 (Ordnungs
widrigkeiten) des Thüringer 
Jagdgesetzes, der Geldbußen bis 
zu 50000 DM zulägt, wird um 
zwei Punkte ergänzt. Zum einen 
erhalten die Behörden Hand
lungsvollmacht, wenn die An
sitzeinrichtungen nicht den Vor
gaben entsprechend umgesetzt 
werden. Beifall aus Kreisen der 
Jägerschaft wird es zum zweiten 
Punkt geben, der die Unteren 
Jagdbehörden in di~Lage ver
setzt, auf vorsä tzliche Störungen 
und Behinderungen einer ord
nungsgemäßen Jagdausübung 
mit Ordnungsstrafen zu reagie
ren . 

Der Gesetzgeber sagt 
wann Notzeit ist 
In der Thüringer Wildfütte
rungsverordnung wird die Not
zeit im allgemeinen vom 16.Ja· 
nuar bis 30. April festgelegt und 
auf eine Höhenlage von 500 bis 



Bevor in Thüringen Ansitzeinrich
tungen aufgestellt werden, müß
ten die Akteure zunächst einmal 
zum Maßband greifen: Ein 50-Me
ter-Abstand zur Reviergrenze soll 
Pflicht werden FOTO: DIETE. Hop, 

800 Meter beschränkt. Abwei
chungen davon sind nur auf ge
sonderten Antrag möglich, wo
bei die Bescheide der Jagd
behörden dann mindestens das 
Gebiet einer Hegegemeinschaft 
umfassen müssen. Über 800 
Meter darf erst und unter 500 
Meter nur auf Antrag gefüttert 

werden, wenn zehn Tage lang 
mindestens 20 Zentimeter 
Schnee liegen oder Dauerfrost 
unter fünf Grad minus herrscht. 
Fütterung ist auf die festgeleg
ten Wildeinstandsgebiete zu be
schränken, wobei als Regel fa 11 
eine Fütterung auf 400 bis 500 
Ilektar akzeptiert wird. 

Es werden sicher bei Be
schluRfassung dieser Verord
nung eine Reihe individueller 
regionaler Entscheidungen er
forderlich werden, um Forma
lismus (z.B. mit der lIöhenlinie 
500 Meter/NN) und Bürokralis-

Kostbarkeiten 

mus zu vermeiden. Ungeklärt 
scheint auch aus wildbiologi
scher Sicht das bei ortsfesten 
Fütterungsanlagen notwendige 
Anfüttern im Spätherbst, das 
dann eigentlich nicht gestattet 
wäre. Genauso werden sich Re
vierinhaber mit Problemen ei
ner prei~günstigen Futterbevor
ratung im Herbst ameinander
setzen müssen, insbesondere 
wenn ihr Revier knapp unter 
500 Meter liegt und sie womög
lich nicht füttern dürfen. Ande
rerseits k<lnn es bei spont<ln <luf
tretenden hohen Schneelagen 
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auch zu erheblichen Transport
problemen kommen, wenn, aus 
einer bestimmten Verunsiche
rung heram, vor Ort keine Fut
termittel eingelagert wurden. 
Als Futtermittel sind für Scha
lenwild - außer Schwarzwild -
Heu, Silagen, Hackfrüchte, Ka
stanien und Eicheln zugelassen, 
wobei ein Masseverhältnis 
Rauh- zu Saftfutter von 1: 1 ,S bis 
2,5 eingehalten werden sollte. 
Die Hegegemeinschaften wer
den verpflichtet, ein Fütte
rtIl1gs-M<lnagcment in Abstim
mung mit den Unteren Jagd-
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AKTUELLES 

Völlig unkalkulierbar wird jede Vorratshaltung von Futtermitteln, falls 
es einmal zu extremen Wetterlagen kommt FOTO: B. W,NSMANN· STEINS 

behörden und den Thüringer 
Forstämtern zu erstellen. Ab
lenkfüUerungen zur Wildscha
densabwehr können bei Einsatz 
von Getreide und nur für 
Schwarzwild durch die Unteren 
Jagdbehörden auf Antrag be
stätigt werden. 

Kirrungen nicht nur 
fürs Schwarzwild 
Kirrungen werden im Verord
nungsentwurf eindeut ig defi
niert: 
• techni~che Hilfsmittel wie 
Automaten sind nicht zugelas
sen 
• auf 7S Hektar darf höchstens 
eine Kirrung existieren 
• zulässige Futtermittel ~iml 
Getreide, Druschabfälle, heimi
sches Ohst, Trester und Hack
früchte in 
• von 1·land au~gebrachten 
Mengen his maximal fünf Liter 
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• Neubeschickung erst dann, 
wenn alles verbraucht ist. 

Vor allem einen Unterschied 
zu den meisten anderen Bun
desländern gibt es: Thüringen 
will die Kirrungen nicht allein 
auf Schwarzwild beschränken. 
Der Einsatz von Futtermitteler
satzstoffen, einschließlich sol 
cher, denen pharmakologische 
oder chemische Zusatzstoffe 
beigemengt werden, ist verbo
ten. Jede Verletzung dieser 
Grundsätze zieht eine Ahndung 
als Ordnungswidrigkeit nach 
sich und kann mit Bußgeld be
legt werden. 

Unterschiedlich reagierten 
nach ersten Informationen die 
zur Stellungnahme aufgefor
derten sogenannten 2ger-Ver
bände. Vom Landesverband des 
NABU und vom Landesna,.tur
schutzbeirat war zu erfahren, 
daß die Fütterungsverordnung 

grundsätzlich begrüßt wird. 
Dies insbesondere wegen der 
Verhinderung des Fütterungs
mißbrauches zum Zweck der 
Bejagung, des Verbots des Ein
satzes von Futterautomaten so
wie hinsichtlich der Futterarten 
und -mengenbegrenzung. 

BUND fordert "Selekti
onsfaktor" Verhungern 
Nachbesserungen erwarten die 
Verbände in der Form, daß be
sonders sensible ßiotope und 
Naturschutzflächen von der 
Anlage von Kirrungen ausge
nommen werden. Eine Regio
nalisierung der Fütterung solle 
die natürlichen Wanderungen 
des Rotwildes begünstigen. Da
bei ließ die Trennung zwischen 
bestätigten und nicht bestätig
ten Einstandsgebieten im Zu
sammenhang mit Notzeiten 
Unbehagen erkennen. Prinzipi
elle Aussage war, daß der gegen
wärtige Lebensraum mit all sei
nen Problemen das Ergebnis 
menschlichen HandeIns dar
stelle und damit auch der 
Mensch und speziell die jäger 
Verantwortung dafür trügen, 
daß das Wild keine Not leide. 

Verblüffung löste da zumin
dest der Standpunkt des BUND
Landesverbandes aus, der den 
Waldschadensbericht als Grund
lage der Stellungnahme anführ
te, ein Verbot der Wildfiitterung 
forderte und vom "natürlichen 
Selektionsfaktor Nahrung~man 

gel" sprach, der nicht mehr wir
ke. Die fixierte Notzeit vom 16. 
januar bi~ 30. April könne der 
BUND nicht mittragen. "Rein 
zufällig" ist der unterzeichnen
de stellvertretende BUND-Lan
desvorsitzende übrigem Forst
bediensteter. 

Nach Redaktionsschluß stand 
noch eine Vorstandssitzung des 
Landesjagdverbandes, sicher 
unter anderem auch zu diesem 
Thema, an. Verschiedene Ge
spräche mit Mitgliedern und 
Funktionsträgern ließen erken
nen, daß es im Vorfeld der Ver
abschiedung dieses Gesetzes 
noch erheblichen Erklärungs
bedarf gibt. Alexander Krah 

Lösungsansätze 
für den 
Verbandsalltag 
7. Gothaer Jagdrechtssemi
nar behandelte juristische 
Probleme insbesondere in 
den neuen Bundesländern 

Präsidenten, Geschäftsfüh
rer, Kreisgruppenvorsitzen

de und andere Funktionsträger 
der Landesjagdverbände der 
neuen Länder trafen sich in 
Masserberg (Thüringen) mit 
namhaften jagdrechtsexperten 
zum 7. Gothaer]agdrechtssemi
nar. SChadenersatz·ansprüche 
der jagdausübungsberech tigten 
aus Wildunfällen behandelte 
die Vorsitzende des Rechtsaus
schusses des Landesjagdverban
des Bayern (B]V), Rechtsanwäl
tin Barbara Frank. Mit den Pro· 
blemen der Abrundung und des 
Flächentausches bei jagdbezir
ken beschäftigte sich Rechtsan
walt Nikolaus Hoberg, Ham
burg. 

Im Vorfeld des in den neuen 
Ländern schon bald bevorste· 
henden zeitgleichen Ablaufes 
der Mehrzahl der Jagdpachtver
träge war auch da~ Thema 
"Rechtsprobleme im Zusam· 
menhang mit der Verlängerung 
von jagdpachtverträgen" von 
hoher Aktualität, über das Hans 
Jürgen Thies, Rechtsanwalt aus 
Hamm, referierte. Die Formen 
des Mitverschuldens von Wild
schäden behandelte Dieter Lau· 
ven, Richter am OLG Karlsruhe. 

Alle Referenten bezogen ak· 
tuelle Urteile von Verwaltungs· 
gerichten als Grundlage neue
ster Rechtsprechung in ihre 
Ausführungen ein, zeigten da· 
mit aber auch die große Band· 
breite auf, mit der Gerichte zu 
Urteilsfindungen kommen. 

Dr. Joachim Reddemann, ei· 
ner der Geschäftsführer des 
Landesjagdverbandes Bayern, 
erläuterte die Methodik der Er· 
arbeitung von Verbißgutachten 
als Grundlage für die Abschuß· 


